
Gemeinde Möser 
    Der Bürgermeister 

 

Beschlussvorlage 
 

öffentlich 

 

 

Federführung:  

Bürgermeister 

Datum:  

30.07.2020 

Beschluss-Nr. 

BV/074/2020 

                  

 

  Beratungs-

/Abstimmungsergebnis 

Beratungsfolge Termin Zuständigkeit Ja Nein Enth. Zv 

Ortschaftsrat Lostau 18.08.2020 Anhörung     

Ortschaftsrat Möser 19.08.2020 Anhörung     

Ortschaftsrat Hohenwarthe 24.08.2020 Anhörung     

Haupt- u. Finanzausschuss 25.08.2020 Anhörung     

Kultur- u. Sozialausschuss 27.08.2020 Anhörung     

Ortschaftsrat Körbelitz 31.08.2020 Anhörung     

Ortschaftsrat Schermen 01.09.2020 Anhörung     

Gemeinderat 08.09.2020 Entscheidung     

 

 

Betreff:    Änderung der Kostenbeiträge ab 01.10.2020 für die Altersgruppen "0 bis 3 

Jahre" und "3 Jahre bis zum Schuleintritt"             

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Gemeinderat beschließt die Änderung der Kostenbeiträge ab 01.10.2020 in den 

Altersgruppen "0 bis 3 Jahre" und "3 Jahre bis zum Schuleintritt“. 

 

 

 
 

Gesetzliche Anzahl der  Mitglieder 

des Gemeinderates:  20 + 1 (ein Platz nicht besetzt)  

 

davon anwesend: 

Entsprechend des § 33  der KVG LSA war 

kein Mitglied von der Beratung und Abstimmung  

ausgeschlossen. 

 
 

 

 
 

Gemeinderatssitzung am:    Tagesordnungspunkt: 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig Ja Nein Enthaltung Zurückverwiesen Abweichender 

Beschluss 
(siehe Rückseite) 

 

 

  

Begründung: 



Die Träger der Tageseinrichtungen Elbpiraten, Gänseblümchen, MS Piratenclub und 

Regenbogen überarbeiten in der Regel jährlich ihre Entgeltvereinbarungen, sowie ihre 

Leistungs- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen. Diese werden mit dem örtlichen Träger 

der öffentlichen Jugendhilfe, nach Erteilung des Einvernehmens durch die Gemeinde, 

geschlossen. 

 

Die derzeitigen Kostenbeiträge ergeben sich aus den Entgeltvereinbarungen, sowie aus den 

Leistungs- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen von 2017. 

Seitdem erfolgte mit den neu geschlossenen Entgeltvereinbarungen, sowie aus den Leistungs- 

und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen der Jahre 2018 und 2019 keine neue Ermittlung der 

Kostenbeiträge. 

 

Demzufolge sollen die Kostenbeiträge ab dem 01.10.2020 nach den geschlossenen 

Entgeltvereinbarungen, sowie nach den Leistungs- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen 

für 2020, neu festgelegt werden. 

 

 

 

 

Bestätigungsvermerk: 

Köppen, Bernd Bürgermeister 05.08.2020 

Grams, Andrea stellv. Bürgermeisterin 04.08.2020 

 

 

B. Köppen 

Bürgermeister 
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